
wirtschaftliche Tätigkeit des Staates wettbewerbsneutral zu sein hat (E. 6.3.2), 
folgt nahtlos die (nicht näher begründete) Aussage: «Sie muss deshalb den glei- 
chen Wettbewerbsbedingungen unterworfen sein wie ein entsprechendes priva- 
tes Unternehmen» [Hervorhebung hinzugefügt]. Bedeutet dies (so die vom 
Wortlaut nahegelegte Lesart), dass es dem Gesetzgeber untersagt ist, ein staatli- 
ches Unternehmen schlechter zu stellen als die privaten Konkurrenten? Hat ein 
öffentliches Unternehmen womöglich gar einen Anspruch darauf, als «Gewerbe- 
genosse» zu gelten und somit gleich behandelt zu werden wie private Unterneh- 
men? (vgl. E. 6.2.3, wo im selben Satz sowohl von der «Glarnersach» «als 

zusätzlichelr] Konkurrentin» als auch von der «Gleichbehandlung der Gewerbe- 
genossen» gesprochen wird). Eine solche Lesart scheinen ein Passus in E. 8.6.1 
(«die gleichen Rechte und Pflichten zustehen sollen») sowie ein Passus in E. 8.4 
nahezulegen, wo das Bundesgericht von einem «Postulat der gleich langen 
Spiesse» spricht. Den Gehalt dieses Postulats umschreibt das Bundesgericht 
einen Satz zuvor dahingehend, dass «unternehmerisches Staatshandeln unter 

gleichen Bedingungen erfolgen soll wie entsprechende Tätigkeiten Privater» [Her- 
vorhebung hinzugefügt]. Wenn damit gemeint ist, dass der Staat ein öffentliches 
Unternehmen im Wettbewerb nicht besser stellen darf als die privaten Konkurren- 
ten, so ist dagegen in der Sache nichts einzuwenden - nur passt dann das Bild 
von den «gleich langen Spiessen» nicht. Wenn damit gemeint sein sollte, dass 
staatliche Unternehmen vom Gesetzgeber auch nicht benachteiligt werden dürfen 
(wie es das Bild von den «gleich langen Spiessen» nahelegt), so müsste dafür 
eine tragfähige (wirtschaftsverfassungs)rechtliche Begründung mitgeliefert wer- 
den - die man im bundesgerichtlichen Entscheid vergeblich sucht und die es 
heute soweit ersichtlich nicht gibt. 

5. In dem gleichentags ergangenen Urteil 2C_94/2012 trat das Bundesgericht 
in einem — prozessual anders gelagerten - Berner Fall auf die Konkurrentenbe- 
schwerde zweier privater Versicherungsunternehmen und des Schweizerischen 
Versicherungsverbandes (SVV) gegen die Gründung einer Tochtergesellschaft 
der bernischen Gebäudeversicherungsanstalt (GVB) als Anbieterin von Zusatz- 
versicherungen nicht ein. Im Ergebnis wurde damit den privaten Beschwerdefüh- 
rern die Legitimation abgesprochen, sich gegen den Markteintritt einer staatli- 
chen Konkurrentin zu wehren. Dass das Bundesgericht im Fall «Glarnersach» 
auf die Beschwerde der privaten Versicherungsunternehmen und des SVV über- 
haupt eingetreten ist (E. 1.2.5), ist vor diesem Hintergrund erfreulich. Angesichts 
des Entscheids in der Sache und der problematischen Begründung hält sich die 
Freude freilich in sehr engen Grenzen. Es ist zu hoffen, dass das Bundesgericht 
die nächste sich bietende Gelegenheit nutzt, um einige Versäumnisse und miss- 
verständliche Formulierungen im «Glarnersach»-Entscheid zu korrigieren. 

Giovanni Biaggini 
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Schul- und Bildungswesen - 
Glaubens- und Gewissensfreiheit 

FREIBURG 

Befreiung vom Unterricht mit christlichem Hintergrund an der Volksschule 
(Art. 15 BV). Die Glaubens- und Gewissensfreiheit verleiht keinen Anspruch auf eine 
generelle Dispensation des Kindes vom Singen religiös gefärbter Lieder bzw. von der 
Teilnahme an Ausflügen zu Kultstätten im Rahmen der Volksschule, sofern die Schule 
dabei nicht mehr als die Kenntnisnahme fremder Glaubensüberzeugungen sowie die 
Auseinandersetzung mit ihnen vermittelt (E. 3.4.2). Umgekehrt kann die Behörde eine 
Dispensation andersgläubiger Kinder bei derartigen Unterrichtsinhalten nicht generell 
verweigern, sondern hat anlassbezogene Gesuche im Einzelfall zu prüfen (E. 3.4.3). 

(Bundesgericht, II. öffentlich-rechtliche Abteilung, 11. April 2012, 2C_724/2011.) 

Die Kinder A., B. und C. gehen in S. im Kanton Freiburg in die Primarschule. 

Sie gehören der Christlich Palmarianischen Kirche der Karmeliter vom Heiligen 
Antlitz an, die sich als der allein verbliebene Teil der wahren katholischen 

Kirche versteht. Der Schulinspektor für den Kindergarten und die Primarschule 
Deutschfreiburg ordnete für diese drei Kinder an, dass deren Ausbildung und 
Erziehung auf der Basis des Bildungsauftrags und der Ziele der Freiburger 
Schulgesetzgebung erfolge, und präzisierte Rahmenbedingungen zum Schul- 
unterricht. Daraus ergibt sich insbesondere, dass A., B. und C. vom Besuch 

religiöser Kultstätten, von Kinos, Konzerten und anderer kultureller Veranstal- 

tungen, von der Teilnahme an Schulausflügen und vom Singen religiöser, 
vorweihnächtlicher und österlicher Gesänge nicht in genereller Weise dispen- 
siert werden. Die dagegen ergriffenen kantonalen Rechtsmittel blieben ohne 
Erfolg. 

Das Bundesgericht weist die hiergegen erhobene Beschwerde in öffentlich-recht- 
lichen Angelegenheiten im Sinne der Erwägungen ab. Aus den Erwägungen: 

2.1 Streitgegenstand bildet die Frage, ob für die drei Kinder palmarianischen 
Glaubens gestützt auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 15 BV und 
Art. 9 EMRK) in der Primarschule eine Dispensation von religiösen Gesängen 
und Anlässen sowie von Ausflügen zu religiösen Kultstätten verlangt werden 
kann. 

2.2 Die Vorinstanz verneint dies. Sie verweist darauf, dass der Gesang Teil des 

Musikunterrichts bilde und dieser zum obligatorischen Schulunterricht gehöre. 
Auch christliche Lieder zählten zu dem zu vermittelnden Kulturgut. Weiter er- 
strecke sich der obligatorische Unterricht ebenfalls auf Schulausflüge. Es handle 
sich dabei um eine andere Unterrichtsform, die vom Erziehungsauftrag der 
Schule mitumfasst werde. Nach Auffassung der Vorinstanz ist nicht klar ersicht- 
lich, inwiefern das Singen christlicher Lieder und das Aufsuchen religiöser Kult- 
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stätten gegen Verhaltensregeln des palmarianischen Glaubens verstosse und 
damit die Glaubens- und Gewissensfreiheit der Kinder bzw. ihrer Eltern ver- 
letze. Auf jeden Fall könne der Erziehungsauftrag der öffentlichen Schule den 
Vorrang vor der Einhaltung der Glaubensregeln beanspruchen. 

2.3 Die Beschwerdeführer machen demgegenüber geltend, ihr Glauben un- 
tersage ihnen das Singen christlicher Lieder und das Aufsuchen religiöser Kult- 
stätten anderer Glaubensrichtungen, weshalb die Schulpflicht in diesem Um- 
fang ihre Glaubens- und Gewissensfreiheit beeinträchtige. Sie stellen zwar nicht 
in Frage, dass für diesen Grundrechtseingriff in der Freiburger Schulgesetzge- 
bung eine genügende gesetzliche Grundlage besteht (vgl. Art. 4 und 21 ff. des 
Freiburger Schulgesetzes vom 23. Mai 1985 mit Verweis auf die Lehrpläne in 
Art. 26 sowie mit Bezug auf die Ausflüge Art. 31 des Ausführungsreglements 
vom 16. Dezember 1986 zum Schulgesetz). Hingegen rügen sie, dass die ange- 
fochtenen Anordnungen nicht durch ein genügendes öffentliches Interesse ge- 
rechtfertigt und deshalb unverhältnismässig seien. 

3.1 Nach Art. 15 Abs. 4 BV darf niemand gezwungen werden, eine religiöse 
Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen. Die Vorinstanz 
erklärt unter Hinweis auf eine Lehrmeinung (Herbert Plotke, Schweizerisches 
Schulrecht, 2. Aufl. 2003, S. 204), dass das Singen christlicher Lieder vor Weih- 

nachten oder Ostern in der Schule nicht als religiöser - d.h. bekenntnishafter - 
Akt erscheine, solange dies nicht in einem Übermass geschehe und damit keine 
Bekehrung beabsichtigt sei. Gleiches gelte für den Besuch von Kultstätten, so- 
weit damit keine religiösen Absichten verfolgt würden. Da nicht nachgewiesen 
sei, dass in der Schule von S. in einem unüblichen Mass christliche Lieder gesun- 
gen oder Kultstätten aufgesucht würden, könne von einem Zwang zu einer re- 
ligiösen Handlung gemäss Art. 15 Abs. 4 BV nicht gesprochen werden. 

3.2 Diese Beurteilung ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Kinder 
dürfen zwar nicht verpflichtet werden, religiöse Lieder zu singen, wenn dies 

einem glaubensmässigen Akt gleichkommt. Hingegen verleiht Art. 15 BV grund- 
sätzlich keinen Anspruch darauf, nicht mit den religiösen Handlungen ande- 
rer - auch religiösen Gesängen - konfrontiert zu werden. Die Beschwerdeführer 
behaupten zwar, sie würden zu religiösen Handlungen gezwungen, legen aber 
nicht näher dar, worin diese bestehen sollten; ebenso wenig belegen sie näher, 
dass in der Schule S. in einem unüblichen Umfang christliche Lieder gesungen 
würden und darin ein bekenntnishafter Akt liege. Für die Beschwerdeführer 
ergibt sich der Eingriff in ihre Glaubens- und Gewissensfreiheit offenkundig 
nicht daraus, dass sie zu einer Handlung gezwungen werden, die von denjeni- 
gen, die sie vornehmen, als religiös betrachtet wird. Sie wehren sich vielmehr 

dagegen, dass sie ihren eigenen Glaubensüberzeugungen nicht nachleben kön- 
nen, die ihnen die umstrittenen Handlungen verbieten. Nach ihrer Auffassung 
liegt somit ein Eingriff in ihr Recht, ihre Religion zu bekennen, vor (Art. 15 Abs. 2 
BV). 
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3.3 Der Auszug aus dem Palmarianischen Katechismus, der bei den Akten 

liegt, enthalt zwar strenge Bekleidungsvorschriften sowie Verbote, bestimmte 

Orte aufzusuchen oder Zeitungen unanständigen Inhalts zu lesen. Wie die Vor- 
instanz festhält, verbietet er dagegen die umstrittenen Handlungen nicht aus- 
drücklich. Aus dem erst dem Bundesgericht eingereichten Aktenstück geht al- 
lerdings hervor, dass es den Angehôrigen palmarianischen Glaubens unter 
Strafe der Exkommunikation verboten ist, Kultstätten zu betreten, die nicht für 

den palmarianischen Gottesdienst bestimmt sind, auch nicht, um Kunstwerke 

zu bewundern; denn diese Orte seien zum Haus Satans geworden. Ob der Pal- 

marianische Katechismus die fraglichen Handlungen ausdrücklich verbietet, ist 
freilich gar nicht ausschlaggebend. Denn die Religionsfreiheit schützt nicht nur 
die Glaubensüberzeugungen, die von der Mehrheit einer Religionsgemeinschaft 
oder ihren leitenden Organen vertreten werden, sondern auch jene von Minder- 
heiten oder Einzelpersonen (BGE 135 179 E. 4.4 S. 84). Die Beschwerdeführer 
haben vor den kantonalen Instanzen stets geltend gemacht, das Singen christli- 
cher Lieder und das Aufsuchen von Kultstätten anderer Glaubensrichtungen sei 
mit ihren religiösen Überzeugungen nicht zu vereinbaren. Die kantonalen Be- 
hörden ziehen die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen nicht in Zweifel. Das Ver- 
halten der Beschwerdeführer zeigt denn auch deutlich, dass ihre Ablehnung des 
Gesangs religiöser Lieder anderer Glaubensrichtungen und des Aufsuchens von 
deren Kultstätten einer Glaubensüberzeugung entspringt. Unter diesen Um- 
ständen schränken die angefochtenen schulischen Anordnungen die Beschwer- 
deführer in ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit ein. 

3.4 Nach Art. 36 Abs. 2 und 3 BV sind Einschränkungen von Grundrechten 
nur zulässig, wenn sie durch ein öffentliches Interesse oder den Schutz von 

Grundrechten Dritter gerechtfertigt sind und wenn sie sich als verhältnismässig 
erweisen. 

3.4.1 In der bisherigen Rechtsprechung ist ein verfassungsrechtlicher An- 
spruch auf Dispensation vom obligatorischen Schulunterricht vor allem für ein- 
zelne Tage gewährt worden, um die Einhaltung religiöser Ruhetage (BGE 134 I 
114 ff.; 117 Ia 311 ff.) oder die Teilnahme an religiösen Festen (BGE 114 Ia 129 ff.) 

zu ermöglichen. Der Anspruch reicht so weit, als durch die Dispensation ein 
geordneter und effizienter Schulbetrieb nicht beeinträchtigt wird (BGE 117 Ia 311 
Е. 4a 5. 317; 114 Та 129 Е. За 5. 133). Dagegen zeigt sich die Rechtsprechung viel 
zurückhaltender bei der Gewährung von Dispensationen von einzelnen Unter- 
richtsfächern. Sie unterstreicht die grosse Bedeutung des Bildungsauftrags der 
Schule und erklärt, dass dem obligatorischen Schulunterricht grundsätzlich der 
Vorrang vor der Einhaltung religiöser Vorschriften zukomme und Ausnahmen 
vom Besuch einzelner Fächer nur mit Zurückhaltung zu gewähren seien (BGE 
135 179 E. 7.2 S. 89). 

3.4.2 Die Tragweite der angefochtenen Anordnungen ist nicht völlig klar. Die 
Verweigerung der Dispensation bezieht sich nicht auf das Singen näher bezeich- 
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neter Lieder oder auf einen bestimmten Schulausflug. Aus den Akten und den 
vor Bundesgericht gestellten Begehren ist zu schliessen, dass die Beschwerde- 
führer die generelle Dispensation von allen Stunden, in denen religiöse Lieder 
gesungen werden, und von allen Schulausflügen zu religiösen Stätten anstreben. 
Im Licht der dargestellten Rechtsprechung verleiht die Religionsfreiheit indes- 
sen keinen Anspruch auf eine so weit gefasste Dispensation. Wie die kantonalen 
Instanzen zu Recht hervorheben, bezieht sich der schulische Bildungsauftrag 
auch auf die Kenntnisnahme fremder Glaubensüberzeugungen und derer Aus- 
drucksformen sowie die Auseinandersetzung mit ihnen. Das öffentliche Inter- 
esse an der Vermittlung dieser Vorstellungen und Werthaltungen ist keineswegs 
gering einzustufen, wie dies die Beschwerdeführer behaupten. 

3.4.3 Aus den Akten und den Vernehmlassungen ergibt sich, dass die Verwei- 
gerung einer generellen Dispensation nicht ausschliesst, den Beschwerdefüh- 
rern im Einzelfall - etwa für die Proben eines Weihnachtschors oder den Besuch 
eines bestimmten religiösen Orts — eine Dispensation zu erteilen. Der Leitfaden 
«Religiöse und kulturelle Vielfalt in der Schule» der kantonalen Direktion für 
Erziehung, Kultur und Sport sieht vor, dass schulische Feiern mit christlichem 
Hintergrund erlaubt seien, sie aber die religiösen Gefühle andersgläubiger Schü- 
lerinnen und Schüler nicht verletzen dürften (Ziff. 5.2). Aus verfassungsrechtli- 
cher Sicht kann in solchen Fallen je nach den konkreten Umständen eine Dispen- 
sation andersgläubiger Kinder - namentlich vom Mitsingen, in der Regel aber 
nicht von der Anwesenheit im Schulzimmer - geboten sein. Bei der Prüfung von 
Gesuchen ist auch zu berücksichtigen, dass die Ablehnung der Freistellung die 
betroffene Familie in die schwierige Lage bringen kann, entweder einem staatli- 
chen oder einem religiösen Gebot zuwiderhandeln zu müssen. Solche Spannun- 
gen können die betroffenen Kinder stark belasten und dem Kindeswohl zuwi- 
derlaufen (BGE 119 Ia 178 E. 8a S. 194; 117 Ia 311 E. 4b S. 318; ebenso Hafner) 

Kiihler, Schuldispensationen zwischen Religionsfreiheit und «bürgerlichen 
Pflichten», AJP 2011, 918). Eine generelle Verweigerung einer Dispensation vom 
Singen religiös gefärbter Lieder oder vom Besuch religiöser Orte erschiene dem- 
nach unverhältnismässig. Die Schulbehörden sind deshalb gehalten, Dispensa- 
tionsgesuche der Beschwerdeführer, die sich auf einzelne näher bezeichnete 
Unterrichtsstunden oder Veranstaltungen beziehen, in deren Rahmen religiöse 
Lieder gesungen oder religiöse Orte aufgesucht werden, im Licht der ihnen zu- 
stehenden Glaubens- und Gewissensfreiheit zu prüfen. 

3.5 Die Beschwerdeführer haben demnach keinen verfassungsrechtlichen An- 
spruch auf die begehrte generelle Dispensation von religiösen Gesängen oder 
Anlässen sowie von schulischen Ausflügen an religiöse Orte. Das bedeutet in- 
dessen nicht, dass ihnen eine Dispensation von den genannten schulischen Ver- 
anstaltungen in allen Fällen verweigert werden dürfte. Die Beschwerde ist dem- 
nach im Sinne der Erwägungen abzuweisen. 
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Bemerkungen: 

Das Bundesgericht halt daftir, dass der Palmarianische Katechismus und seine 
Auslegungen fiir das vorliegende Verfahren irrelevant sind. Das trifft zu, denn 
die Religionsfreiheit schtitzt diese wie jede andere Glaubenstiberzeugung un- 
abhängig davon, ob sie ein Einzelner, eine kleine Gruppe oder die Mehrheit 
vertritt. Es geniigt, wenn Einzelpersonen etwa das Singen von religiôsen Lie- 
dern fiir ihren Glauben als unstatthaft bewerten (vgl. E. 3.3). Die staatlichen 
Instanzen brauchen sich nicht mit innerkirchlichen oder internen Lehrsätzen 
und ihren korrekten und nichtkorrekten Auslegungen zu beschäftigten. Die auf 
diese Glaubenslehren und ihre Auslegungen bezogenen Handlungen liegen im 
Schutzbereich der Religionsfreiheit. 

Das Bundesgericht prüfte in E. 3.4 die Voraussetzungen der Grundrechtsein- 
schränkung und erachtete diese im vorliegenden Fall als erfüllt, womit die 
Beschwerde abzuweisen war. Das Dispensationsgesuch forderte eine generelle 
Befreiung der Kinder von bestimmten Stunden, was den Bildungsauftrag und 
die Funktionsfähigkeit der Schule stören würde. Die alte Bundesverfassung 
enthielt zu dieser Frage die Bestimmung, dass die Glaubensüberzeugungen 
nicht von der Erfüllung der bürgerlichen Pflichten entbinden (Art. 49 Abs. 5 
BV 1874). Dieser Vorbehalt ist undifferenziert, aber berechtigt. Das Bundesge- 
richt mahnt freilich die Freiburger Schulbehörden, künftige konkrete Dispen- 
sationsgesuche für einzelne individuelle Anlässe weiterhin zu prüfen. Die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit verschafft den Beschwerdeführern einen 
Titel, solche Gesuche zu stellen und inhaltlich prüfen zu lassen. Das Bundes- 
gericht hat also im Licht der bisherigen Rechtsprechung entschieden. 

Prof. Dr. Andreas Kley, Zürich 
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